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  Marktgemeinde Kottes-Purk 
  Marktplatz 1/1, 3623 Kottes    Telefon: 02873/7228 

E-Mail: gemeinde@kottes-purk.gv.at    www.kottes-purk.at 

Gemeindenachrichten 

Zugestellt durch Post.at (Amtliche Mitteilung)  

Information der BH Zwettl: Waldbrandverordnung  
Aufgrund der aktuellen Waldbrandgefahr hat die Bezirkshauptmannschaft Zwettl eine Verordnung 
zur Hintanhaltung von Waldbränden erlassen.  

In allen Wäldern und in den besonders gefährdeten Bereichen ist ab sofort das Feuermachen und 
Rauchen streng verboten. Als gefährdete Bereiche gelten Orte, an denen es sehr trocken ist oder 
starker Wind weht. Dort kann sich ein Feuer besonders schnell ausbreiten oder durch Funken leicht 
auf den Wald übergreifen. 

Wichtiger Hinweis zu Strafen: 
Verstöße gegen diese Verordnung werden nach dem Forstgesetz geahndet und können mit Geld-
strafen bis zu 7.270 Euro oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 4 Wochen bestraft werden.  

Wir ersuchen um besondere Vorsicht und strikte Einhaltung dieser Regelungen, um unsere Wälder 
bestmöglich zu schützen. 

Wenn Sie Rauch oder Feuer bemerken: Bitte sofort die Feuerwehr unter 122 verständigen.  

Verantwortungsvoller Umgang mit Trinkwasser 
Mit Beginn der warmen Jahreszeit möchten wir alle Bürgerinnen und Bürger daran erinnern, sorgsam 
mit unserem Trinkwasser umzugehen. 

Wir ersuchen, Wasser sparsam und bewusst zu verwenden. Bitte vermeiden Sie unnötigen Wasser-
verbrauch. Gerade in Trockenperioden kann es sonst zu einer erhöhten Belastung der Wasserver-
sorgung kommen. Unser Trinkwasser ist eine wertvolle Ressource. Jeder einzelne Beitrag hilft, die 
Versorgungssicherheit in der Gemeinde langfristig zu gewährleisten. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

Neuvergabe Mietwohnung  
Ab 1. September 2026 wird die Mietwohnung am Marktplatz 1/4, 3623 Kottes mit einer Wohnfläche 
von 58,77 m² neu vermietet. Die Wohnung besteht aus zwei Vorräumen, Küche, Wohnraum, Kabi-
nett, Bad und WC. Der monatliche Mietzins beträgt € 353,– inkl. USt, exklusive Betriebskosten. Die 
Kaution beträgt drei Bruttomonatsmieten. 

Interessentinnen und Interessenten werden eingeladen, ihre 
schriftliche Bewerbung bis spätestens 31. Juli 2026 bei der 
Marktgemeinde einzubringen:  
Marktgemeinde Kottes-Purk 
Marktplatz 1/1, 3623 Kottes 
E-Mail: gemeinde@kottes-purk.gv.at 

Besichtigungen sind nach Terminvereinbarung möglich. 

 



Mit freundlicher Unterstützung 

17.05.2026: Erstkommunion für beide Pfarren um 10:00 Uhr in der  
   Pfarrkirche Purk 
20.05.2026: Mutter-Eltern-Beratung um 13:00 Uhr 
23.05.2026: SCU – Gföhl Beginn Reserve: 15:00 / Beginn Kampfmannschaft:  
   17:00 Uhr in der Franz Grill Arena  
23.05.2026: “Freiwilligen Übungsschießen” des Hegeringes Kottes, ab  
   10:00 Uhr am Galgenberg bei der Hubertuskapelle in Kottes 
25.05.2026: Maiandacht und Kindersegen um 16:00 Uhr in Felles 
26.05.2026: Mahlzeit im Gasthof zur Kirche, Fam. Schrammel – Tagessuppe,  
   Gnocchi mit Käsesauce – 
31.05.2026: Wortgottesfeier und Fronleichnams-Prozession um 09:00 Uhr in  
     der Pfarrkirche Purk 
03.06.2026: Knödelessen – Häferlkaffee im Gasthaus Liebner 
04.06.2026: Fronleichnam um 09:00 Uhr in der Pfarrkirche Kottes  

Veranstaltungen 

Der Bürgermeister 

Musikverein Kottes - Tage der Blasmusik 

14.05.2026 Tag der Blasmusik "Graben" 
Beginn 05:00 Uhr: Leopolds, (Kl.) Münichreith, Bernhards, Kalkgrub, Ensberg, Koppenhof, 
Gschwendt, Wernhies, Trittings, Neuhäusl, Runds, Doppl, Greimath 
 

22.05.2026 Tag der Blasmusik Marbach 
Beginn 18:00 Uhr: Voirans, Marbach 
 

25.05.2026 Tag der Blasmusik Elsenreith  
Beginn 05:00 Uhr: Pötzles, Reichpolds, Felles, Richterhof, Ernst, Singenreith, Elsenreith, Günsles 
 

29.06.2026 Tag der Blasmusik Kottes I 
Beginn 18:00 Uhr: Musikheim bis Fam. Schmoll, Fam. Hörhan bis Gärtnerei Dornhackl, Fam. Steindl 
bis Fam. Leitner, Breimann bis GH Bauer 
 

03.06.2026 Tag der Blasmusik Kottes II 
Beginn 18:00 Uhr: Fam. Einwögerer bis Fam. Deisenberger, Marktplatz, Sturmberg bis Fam. Winter  

Poolbefüllung 
Das Befüllen von privaten Pools ist im Vorfeld unbedingt mit der jeweiligen Wassergenossenschaft 
abzustimmen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Wasserversorgung für alle Haushalte 
jederzeit stabil bleibt und es zu keinen Engpässen kommt. 


